
Antrag Nr. 24-F-78-0003
CDU, BLW/ULW/BIG 

Betreff:

Anpassung der Elternbeiträge für Kinderbetreuung
- Antrag der Fraktionen CDU und BLW/ULW/BIG zur Sitzungsvorlage 23-V-51-0053 vom 
31.01.2024 -   

Antragstext:

Der Ausschuss möge beschließen:

Der Magistrat wird gebeten, unter Berücksichtigung der Erkenntnisse des Hessischen 
Rechnungshofes aus der 222. Vergleichenden Prüfung vom 19.11.2021 (Großstädtebericht)

1.) die derzeit geltenden Öffnungszeiten der Betreuungseinrichtungen mit den Eltern- sowie 
Personalvertretungen, Einrichtungsleitungen und freien Trägern zu evaluieren hinsichtlich:

a. benötigter Betreuungsdauer täglich
b. benötigter Umfang Ferienbetreuung,

2.) mitzuteilen, wie sich der aktuell in den unterschiedlichen Betreuungseinrichtungen jeweils 
angewendete Personalschlüssel im Vergleich zu den gesetzlichen Mindeststandards 
darstellt,

3.) eine Einschätzung zur Frage zu geben, welche finanziellen Auswirkungen eine Steigerung 
der Gruppengrößen von bisher 10 (U3) und 20 (Ü3) auf 12 (U3) und 25 (Ü3) haben könnte, 
insbesondere

a. im Bereich Personalkosten (siehe auch Frage 2) auch unter Berücksichtigung der 
Kosten z.B. für Leitungstätigkeit insbesondere bei größeren 
Betreuungseinrichtungen (wegen der Deckelung auf maximal 1,5 Vollzeitstellen)

b. durch geringere Investitionskosten, da weniger Einrichtungen zur Erfüllung der 
Zielquoten der Kinderbetreuung notwendig wären - gegebenenfalls auch durch 
Umwandlung von Ü3-Gruppen (Quote erfüllt) zu U3-Gruppen

c. in Bezug auf die Frage, wie hoch der Anteil der aktuell bestehenden Gruppen ist, 
welcher ausreichend Platz (Basis: gesetzliche Mindestanforderungen) zu einer 
Erhöhung der Gruppengrößen hat oder bei dem zumindest der Platz durch 
überschaubare Mittel hergestellt werden könnte.
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